
Bekanntmachung der Gemeinde Bösdorf über die 
2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entschädigung der in der Gemeinde Bös-
dorf tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen  
Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) 
 

Aufgrund der §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig - Holstein (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025 Nr. 121), der 
Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädi-
gungsverordnung - EntschVO) vom 29. März 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 215), zuletzt ge-
ändert durch Landesverordnung vom 10. November 2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025 Nr. 152) 
sowie der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen 
Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuer-
wehren - Entsch-VOfF) vom 12. November 2024 (GVOBl. Schl.-H. 2024 Nr. 14, S. 832) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11. Dezember 2025 fol-
gende Satzung erlassen: 

 

Artikel 1 
Änderungen 
 
In § 1 (Entschädigungen) Absatz 1 werden die Ziffern 1 (Satz1), 3 und 4 wie folgt geän-
dert: 
 
1. Bürgermeister:in 
Die:Der Bürgermeister:in erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine mo-
natliche Entschädigung in Höhe von 70 % des Höchstsatzes der Verordnung. 
 
3. Ausschussvorsitze 
Die Ausschussvorsitze erhalten eine monatliche pauschale Entschädigung i.H.v. 36,00 €. 
 
4. Fraktionsvorsitze 
Die Fraktionsvorsitze erhalten eine monatliche pauschale Entschädigung i.H.v.    36,00 €. 
 
 
Artikel 2 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.  
 
Ausgefertigt: 
Bösdorf, den 15.12.2025 

Gemeinde Bösdorf 
Der Bürgermeister 
 
     -L.S.- 
gez. Georg Biss 

 



Veröffentlicht: 
Bösdorf, den 16.12.2025   

Gemeinde Bösdorf 
Der Bürgermeister 
 
                                                     -L.S.- 
gez. Georg Biss 


